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Sitzungstermine 2020 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* Dieser ursprünglich geplante Sitzungstermin wurde durch den/die Vorsitzende abgesagt. 
** In der Ratssitzung am 04.11.2020 wurde der Haupt- und Finanzausschuss aufgelöst. Stattdessen gibt es einen Hauptausschuss 
und einen Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen. Beide neuen Ausschüsse tagen am 25.11.2020, an dem ursprünglich der 
Haupt- und Finanzausschuss geplant war. 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem über folgenden Link 
eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 
 

 
Amtliche Bekanntmachung/en der Stadt Hilden 

 
1. 2. Nachtragssatzung vom 12.11.2020 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden 

- Abfallentsorgungssatzung - vom 12.07.2013 
 
 

§ 1 
 
 
Die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden - Abfallentsorgungssatzung - 
vom 12.07.2013 wird aufgrund der 
 
- §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666),  
- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), 
- des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff.), 
- des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), 
- des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), 
- des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der 

haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 05.07.2017 – BGBl. I 2017, 
S. 2234 ff.) 

- der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21. Juni 1988, 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (OWiG- BGBl. I 1987, S. 602), 
 
in der jeweils geltenden Fassung geändert: 
 
 
Die Satzungsgrundlage wird wie folgt geändert/ ergänzt: 
 
Der Teil „der §§ 5 und 9 des Abfallgesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21. Juni 1988,“ wird geändert in „der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetztes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988,“.  

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   25   17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23  4 9 
 Haupt- und Finanzausschuss (bis 31.10.2020)   11  20   26   25  

Hauptausschuss (ab 04.11.2020)           25  
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (ab 
04.11.2020) 

          25  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  6   7*      20  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  13   14*    10   3 

Integrationsrat  5         13  

Jugendhilfeausschuss  17  29        2 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  12           

Personalausschuss  17           

Rechnungsprüfungsausschuss    27*       30*  

Schul- und Sportausschuss  5  23*       26  

Sozialausschuss  12  30       23  

Stadtentwicklungsausschuss 29 19  22* 27   19   18  

Wahlausschuss 

Wahlprüfungsausschuss 
 

      22 3 16    

Wahlprüfungsausschuss 

Wahlprüfungsausschuss 
 

          17  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  6   13*    9    

http://www.hilden.de/buergerinfo
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Der Teilsatz „§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S 1938ff.),“ wird 
geändert in die aktuelle Norm „§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, 
S. 896 ff.),“. 
 
Unmittelbar dahinter wird der Wortlaut ergänzt um die Normen „des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), des Batteriegesetzes 
(BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des 
Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen 
vom 05.07.2017 – BGBl. I 2017, S. 2234 ff.),“. 
 
 
§ 1 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Stadt Hilden kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 2 

Dritter bedienen. 
 
 
§ 2 Absatz 2 Ziffer 6: 
 

Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Sammelstelle“ ergänzt um den Zusatz „und/ oder 
mit Schadstoffmobilen“. 

 
 
§ 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus Glas, 

Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des rein 
privatwirtschaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung 
von gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des 
Verpackungsgesetzes (VerpackG). Dieses privatwirtschaftliche Duale System ist kein 
Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde. Es werden im 
Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den 
privaten Systembetreibern gemäß § 22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin 
getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackungen) in die Erfassungsbehältnisse (z. B. gelbe 
Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) des privatwirtschaftlichen Systems eingeworfen werden 
können. Die Erfassung von Einweg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam 
über die öffentlich-rechtliche Altpapiererfassung für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften 
(z. B. Altpapiertonne, dezentral aufgestellte Altpapier-Großbehälter, Abgabemöglichkeit an 
einem Wertstoffhof). 

 
 
§ 4 lit. A Absatz 1: 
 

Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Gartenabfälle“ ergänzt um den Zusatz 
„zu verstehen“. 

 
 
§ 4 lit. B Absatz 1: 
 

Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Sammelstelle“ ergänzt um den Zusatz „und/ oder 
mit Schadstoffmobilen“. 

 
 
§ 4 lit. B Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Anlieferung von Schadstoffen an der städt. stationären Sammelstelle und/ oder 

Schadstoffmobil ist nur von privaten Haushalten in haushaltsüblichen Mengen zulässig. 
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§ 4 lit. C Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Sperrgut sind bewegliche Haushalts- und Einrichtungsgegenstände, die wegen Größe 

und Umfang nicht in die Restmülltonne passen. 
Sperrgut muss in Bezug auf Gewicht und Größe von 2 Personen per Hand verladen werden 
können (max. 80 kg). Je Anmeldung darf eine Menge von 2 m³ nicht überschritten werden. 
Ab der dritten Abholung je Haushalt innerhalb eines Kalenderjahres, wird eine Sondergebühr 
erhoben. Neben der herkömmlichen Abholung kann die Stadt eine Abholung von Sperrgut im 
Schnellservice anbieten (Abholung innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang der Anmeldung). 
Für diesen Expressservice wird eine Sondergebühr erhoben. 

 
 
§ 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Benutzungspflichtige“ ergänzt um den Zusatz 
„schlüssig und nachvollziehbar“. 
 

 
 
§ 8 Absatz 2: 
 
Der letzte Satz wird gestrichen und nicht ersetzt. 
 
 
§ 11 Absatz 9: 
 

Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Entleerungsterminen“ ergänzt um den Zusatz 
„ggfs. auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumentation“. 

 
 
§ 11 Absatz 10: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Entleerungsterminen“ ergänzt um den Zusatz 
„ggfs. auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumentation“. 
 
 
§ 12 
 
Die bisherige Überschrift und der bisherige Wortlaut des § 12 werden gestrichen.  
§ 12 gilt nun als „derzeit nicht belegt.“ 
 
 
§ 13 Absatz 5: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Entleerungsterminen“ ergänzt um den Zusatz 
„ggfs. auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumentation“. 
 
 
§ 14 
 
Die Überschrift des § 14 wird vorangestellt ergänzt um das Wort „Bereitstellung,“. 
 
 
§ 14 Absatz 1 lit. a) erhält folgende Fassung: 
 
(1) a) Die Leerung der Abfallbehälter gem. § 10 Abs. 2 Buchstabe a) bis k) und 3 erfolgt 

 14-täglich einmal nach einem von der Stadt Hilden festgesetzten Plan. Die Leerung der 
Abfallbehälter gem. § 10 Abs. 2 Buchstabe j und k (Biotonnen) kann zugunsten der 
Tannenbaumabfuhr jeweils im Januar einmalig ausgesetzt werden. Dies ist durch die 
Stadt Hilden rechtzeitig bekannt zu geben.  
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§ 14 Absatz 4: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wortlaut „…ab 07.00 Uhr.“ ergänzt um den Zusatz 
„Die Stadt Hilden behält sich vor, in Sondersituationen für einen befristeten Zeitraum die Abholzeit 
zu ändern. Dies wird dann durch Pressemitteilungen bekanntgegeben. Einer Satzungsänderung 
bedarf es in diesem Fall nicht.“. 
§ 14 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Wenn das Sammelfahrzeug nicht ohne Schwierigkeiten (z. B. Baustellen/ Engstellen, Verbot 

des Rückwärtsfahrens, etc.) unmittelbar am Grundstück vorfahren kann, müssen die gefüllten 
Abfallbehälter durch den Abfallbesitzer/ -erzeuger im Rahmen seiner gesteigerten 
Mitwirkungspflicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an einen von der Stadt Hilden zu 
bestimmenden Abholort gebracht werden. Diese Regelung gilt auch für die Sperrmüllabfuhr.  

    Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 
 
 
In § 22 Absatz 1 entfällt die bisherige Ziffer m) ersatzlos und die bisherigen Ziffern n) bis s) werden 
umnummeriert in m) bis r). 
 
 
§ 22 Absatz 3: 
 
Der Wortlaut des Absatzes wird hinter dem Wort „Euro“ ergänzt um den Zusatz „analog § 9 Abs. 5 
LAbfG“. 
 
 
 

§ 2 
 
 
Diese 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden - 
Abfallentsorgungssatzung - vom 11.07.2013 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung vom 12.11.2020 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Hilden - Abfallentsorgungssatzung - vom 12.07.2013 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
Hilden, den 12.11.2020 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2. 3. Nachtragssatzung vom 12.11.2020 zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 
27.03.2015 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden 
in seiner Sitzung am 23.09.2020 folgende 3. Nachtragssatzung für die Satzung für die Friedhöfe der 
Stadt Hilden beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
 
Die Satzungsgrundlage erhält folgende Fassung: 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, 
hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 18.03.2015 folgende Friedhofsatzung beschlossen: 
 
 
§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten (Leichen, Tot- und 
Fehlgeburten) durch Bestattung (Einbringung in eine Erdgrabstätte) oder Beisetzung (Aufbewahrung 
der sterblichen Überreste in sonstiger Weise, insbesondere Einbringung der Totenasche in ein 
Urnengrab), die bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Hilden waren oder ein Recht 
auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der 
Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, falls die Eltern 
Einwohner der Stadt Hilden sind. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer 
Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. 
Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. 
Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der 
Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen. 
 
 
§ 3 Abs. 1: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattungen“ ergänzt um den Zusatz „und Beisetzungen“. 
 
 
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen 
ausgeschlossen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem/der Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs - oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere 
Wahlgrabstätte/ Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt.  
Im Fall des Satzes 2 kann der Totenfürsorgeberechtigte mit schriftlicher Zustimmung des 
Nutzungsberechtigten die Umbettung von Toten aus der geschlossenen Wahlgrabstätte verlangen. 
Satz 3 gilt nicht, wenn der Umbettung ein erhebliches öffentliches Interesse entgegensteht. Ein 
erhebliches öffentliches Interesse im Sinne des Satzes 4 besteht insbesondere, wenn die Umbettung 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung verursachen würde.  
 
 
§ 3 Abs. 3: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestatteten“ ergänzt um den Zusatz „/Beigesetzten“. 
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§ 5 Abs. 2 lit. c): 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
 
§ 5 Abs. 2 lit. d): 
 
Hinter dem Wort „gewerbsmäßig“ wird der Passus „zu fotografieren“ gestrichen und durch „Film-, Ton-, 
Video- oder Fotoaufnahmen anzufertigen“ ersetzt. 
 
 
§ 5 Abs. 5: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
 
§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes, spätestens jedoch 
3 Werktage vor der Bestattung oder Beisetzung/Trauerfeier bei der Friedhofsverwaltung während der 
Dienstzeit anzumelden. Die erforderlichen Originalunterlagen sind spätestens einen Arbeitstag vor der 
Bestattung oder Beisetzung/Trauerfeier vorzulegen. Der Bestattungs-/Beisetzungsauftrag muss nach 
Anmeldung unverzüglich vorliegen. 
 
 
§ 7 Abs. 2: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
 
§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3)  Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung 
über die Einäscherung vorzulegen. 
 
 
§ 7 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung oder Beisetzung fest. Die Bestattungen 
und Beisetzungen erfolgen regelmäßig an Werktagen von Montag bis Freitag. 
 
 
§ 7 Abs. 5: 
 
Hinter dem Wort „Einäscherung“ wird der Satz ergänzt durch „bestattet bzw.“. 
 
 
§ 8 Abs. 1: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattungen“ ergänzt um den Zusatz „und Beisetzungen“. 
 
 
§ 8 Abs. 4: 
 
Der Passus „,die luftdicht verschlossen sind“ wird ersatzlos gestrichen. 
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§ 14 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 
 
(10) Die Übertragung des Nutzungsrechts durch den bisherigen Nutzungsberechtigten zu dessen 
Lebzeiten erfolgt grundsätzlich nur auf eine der in Absatz 9 Satz 2 genannten Personen; es bedarf 
hierzu der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen 
zulassen. 
 
 
§ 15 Abs. 3: 
 
Das Wort „Urnenbestattungen“ wird gestrichen und durch „Urnenbeisetzungen“ ersetzt. 
 
 
§ 15 Abs. 4: 
 
Das Wort „bestattet“ nach dem Wort „Urnen“, wird gestrichen und ersetzt durch das Wort „beigesetzt“. 
 
 
§ 15 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Anonyme Urnenreihengrabstätten sind als Rasenfläche angelegte Grabstätten, die für die Dauer 
der Ruhefrist zur Beisetzung einer Urne bereitgestellt werden. Die Urnen werden unter Ausschluss 
der Angehörigen und sonstigen Personen der Reihe nach beigesetzt. Als Beisetzungsstelle wird nur 
das Grabfeld bekannt gegeben. Rechte und Pflichten an anonymen Urnenreihengrabstätten, ihre 
Gestaltung und Pflege stehen nur der Friedhofsverwaltung zu. Es sind ausschließlich aus Naturstoffen 
hergestellte, biologisch abbaubare Urnen, ohne oder mit einer abbaubaren Innenkapsel zu verwenden. 
Ablage von Trauerfloristik/Grabschmuck und Kerzen sind auf der Fläche verboten, sie können an der 
dafür vorgesehenen Ablagestelle abgelegt werden. 
 
 
§ 15 Abs. 8: 
 
Das Wort „Urnenbestattungen“ wird gestrichen und durch „Urnenbeisetzungen“ ersetzt. 
 
 
§ 15 Abs. 11: 
 
Das Wort „Urnenbestattungen“ wird gestrichen und durch „Urnenbeisetzungen“ ersetzt. Und das Wort 
„bestattet“ hinter dem Wort „Urnen“ wird gestrichen und durch „beigesetzt“ ersetzt. 
 
 
 
§ 20 Abs. 2: 
 
Der Passus „in zweifacher Ausfertigung“ wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
 
§ 23 Überschrift: 
 
Das Wort „Unterhaltung“ wird gestrichen und durch „Gewährleistung der Sicherheit“ ersetzt. 
 
 
 
§ 25 Abs. 3 Satz 3: 
 
Das Wort „nach“ wird gestrichen“, und durch „zum“ ersetzt. 
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§ 28 erhält folgende Fassung: 
 
Will der/die Nutzungsberechtigte ausnahmsweise vor Ablauf der Ruhefrist auf das Nutzungsrecht 
verzichten, so hat er/sie einen Antrag an die Friedhofsverwaltung zu stellen. Dem Antrag kann 
entsprochen werden, wenn die Restruhezeit 5 Jahre nicht übersteigt und wenn besondere persönliche 
Gründe wie insbesondere hohes Alter, physischer oder psychischer schlechter Gesundheitszustand 
vorliegen. Wird dem Antrag entsprochen, hat die/der Nutzungsberechtigten eine Gebühr für die 
Abräumung sowie eine jährliche Pflegepauschale für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhefrist im Voraus zu entrichten.  
 
 
 
§ 29 Abs. 1: 
 
Der Wortlaut wird hinter dem Wort „Bestattung“ ergänzt um den Zusatz „oder Beisetzung“. 
 
 
 
§ 32 wird wie folgend ergänzt: 
 
„Bei der Anbringung von QR-Codes oder vergleichbaren Codierungen bleibt der Nutzungsberechtigte 
für die Inhalte während der gesamten Nutzungszeit verantwortlich; der Friedhofsträger übernimmt 
keine Haftung für die Inhalte.“ 
 
 
 

§ 2 
 
 
Diese 3. Nachtragssatzung zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 27.03.2015 tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Nachtragssatzung vom 12.11.2020 zur Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden 
vom 19.03.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
Hilden, den 12.11.2020 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 


